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Landkreis: Heilbronn 
Stadt: Neudenau 
Gemarkung: Herbolzheim 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan gem. § 12 BauGB 
und örtliche Bauvorschriften 

„PV Hinter der Zehntscheuer“ 
Maßstab 1 : 1.000            ENTWURF 
Projektnummer: 3 2019 0733 

Auszug aus dem Liegenschaftskataster gefertigt und zum Bebauungsplan ausgearbeitet.  

 

Untergruppenbach, den 25.08.2020/03.02.2021 

Verfahrenshinweise für den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 

(§ 74 LBO) 

Aufstellungsbeschluss (§ 2 (1) BauGB)  am 21.01.2020 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschl. (§ 2 (1) BauGB) am 04.02.2020 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 (1) BauGB)      vom  21.10.2020 bis 23.11.2020 

Frühzeitige Behördenbeteiligung (§ 4 (1) BauGB)             vom  21.10.2020 bis 23.11.2020 

Auslegungsbeschluss (§ 3 (2) BauGB) am 23.03.2020 

Ortsübliche Bekanntmachung der Auslegung (§ 3 (2) BauGB) am ......................  

Öffentliche Auslegung (§ 3 (2) BauGB) )                           vom ........  ............ bis ......................  

Satzungsbeschluss des Bebauungsplans (§ 10 (1) BauGB) und 
der örtlichen Bauvorschriften (§ 74 (1) i. V. mit § 74 (7) LBO) am ......................  

 

            Ausgefertigt: Neudenau, den ...............................   
 
 

Hebeiß, Bürgermeister 

Ortsübliche Bekanntmachung des Bebauungsplans  
und der örtlichen Bauvorschriften und In-Kraft-treten (§ 10 (3) BauGB) am ......................  

Zur Beurkundung: 
 
 

Hebeiß, Bürgermeister 
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Textteil für den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 

Rechtsgrundlagen: §§ 2, 9, 10 und 12 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634) und § 4 Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, 
ber. S. 698), zuletzt geändert durch Art. 16 des Gesetzes vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 
161,186) in Verbindung mit § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in 
der Fassung vom 5. März 2010 (GBl. S. 357), mehrfach geändert durch Gesetz vom 18. Juli 
2019 (GBl. S. 313). Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786). 

Aufhebungen und Änderungen: Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs 
des Bebauungsplans bisher bestehenden örtlichen bauordnungsrechtlichen Festsetzungen 
sowie frühere örtliche baupolizeiliche Vorschriften werden aufgehoben. Die bestehenden 
planungsrechtlichen Festsetzungen werden durch die folgenden Festsetzungen geändert 
und um neue örtliche Bauvorschriften ergänzt. 

Festsetzungen: In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:  

1. Bebauungsplan „PV Hinter der Zehntscheuer“ 
 Planungsrechtliche Festsetzungen 
1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 – 15 BauNVO)  

Sonstiges Sondergebiet Photovoltaik (SO) - § 11 (2) BauNVO.  

Zulässig sind Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Sonnenenergie (Photovoltaik-Anlagen) 
sowie zweckgebundene bauliche Anlagen der technischen Infrastruktur (Transformator, 
Trennungseinrichtung, Einfriedungen) entsprechend dem Vorhaben- und Erschließungsplan 
des Vorhabenträgers vom 15.01.2020, der Bestandteil des Bebauungsplans ist (§ 12 (3) 
BauGB) (vgl. Anlage der Begründung).  

Sämtliche baulichen und sonstigen Anlagen sind nach Ende der Nutzungszeit 
zurückzubauen und die landwirtschaftlichen Flächen sind wiederherzustellen. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 21a BauNVO) 

Die maximale Gesamthöhe der Solarmodule (inkl. Aufständerung) wird auf 4,0 m über dem 
bestehenden Geländeniveau festgesetzt. 

Die maximale Gesamthöhe der Technik-Gebäude (Gebäude für Transformator und 
Trennungseinrichtung) wird auf 3,0 m über dem bestehenden Geländeniveau festgesetzt. 
Maßgeblich zur Berechnung der maximalen Gesamthöhe ist die mittlere Geländehöhe des 
Baugrunds des Technikgebäudes.  

1.3 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen bestimmt. 
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1.4 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

a) Die nicht überbauten und nicht für den Betriebsablauf notwendigerweise befestigten 
Flächen sind zur Schaffung eines günstigen Bestandsklimas zu begrünen und zu 
bepflanzen. 

b) Zur Schonung nachtaktiver Insekten sind für die Außenbeleuchtung insektenfreundliche 
und abstrahlungsarme Leuchtmittel nach dem neuesten Stand der Technik zu verwenden. 
Die Beleuchtungsdauer ist auf das notwendige Minimum zu beschränken. Eine 
Dauerbeleuchtung ist nicht zulässig. 

c) Die Befestigung von Zufahrten darf nur wasserdurchlässig erfolgen (z.B. Schotterrasen). 

d) Die Baufreimachung und die Errichtung der Anlage ist nur im Zeitfenster zwischen Anfang 
Oktober und Ende Februar zulässig. Die Durchführung der Erdarbeiten und der 
Baustellenvorbereitung darf nur zwischen Anfang Oktober und Ende Februar erfolgen. 

e) Die durch die Photovoltaik-Anlage überbaute Fläche ist zwischen und unter den 
aufgeständerten Einheiten als Magerwiese extensiv zu begrünen. Es sind 
gebietsheimische, autochtone und artenreiche Pflanzen- und Saatgutmischungen zu 
verwenden. Die Fläche ist ab Ende Juli mindestens einmal jährlich zu mähen mit einer 
Schnitthöhe von 7-8 cm über Bodenoberfläche. Das Mähgut ist abzufahren und einer 
Nutzung zuzuführen. Alternativ kann eine Beweidung durchgeführt werden. Jegliche 
Düngung und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind unzulässig. Es wird empfohlen, 
eine tierschonende Mahd durchzuführen. 

f) Randstrukturen und punktuelle oder streifenförmige Brachestreifen unter den Modulreihen 
sind zu erhalten. Sie dürfen nur nach Bedarf maximal einmal jährlich gemäht werden. Das 
Mähgut ist abzufahren und einer Nutzung zuzuführen. Alternativ kann eine Beweidung 
durchgeführt werden. Jegliche Düngung und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind 
unzulässig. Es wird empfohlen, eine tierschonende Mahd durchzuführen. 

g) Eine Lagerung von Baumaterial und Baufahrzeugen außerhalb des Planungsgebiets ist 
unzulässig. 

1.5 Vorkehrungen zum Schutz, Vermeidung oder Minderung schädlicher 
Umwelteinwirkungen (§ 9 (1) Nr. 24 BauGB) 

Zum Schutz der südöstlich verlaufenden Herbolzheimer Straße/L1096 und Bahnstrecke vor 
Blendungen sind bei Bedarf entsprechende Blendschutzmaßnahmen umzusetzen.  

1.6 Pflanzbindung (§ 9 (1) Nr. 25 b BauGB) 

Auf der mit Pflanzbindung (Pb) belegten Fläche ist der bestehende Bewuchs zu erhalten, zu 
unterhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. 
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Hinweise: 

a) Das Plangebiet liegt vollständig innerhalb des archäologischen Kulturdenkmals gem. § 2 
DSchG Nr. 4: Villa rustica. Im Luftbild sind die Grundrisse mindestens zweier rechteckiger 
Gebäude neben Teilen der Gutshofeinfriedung als negative Bewuchsmerkmale deutlich 
erkennbar sowie weitere, zahlreiche, dicht liegende, kleinere rechteckige (Erd-) Befunde 
als Bewuchsanomalien. An der Erhaltung der Kulturdenkmale besteht ein öffentliches 
Interesse. Bodeneingriffe im Bereich der Kulturdenkmalflächen sind ohne eine 
denkmalschutzrechtliche Genehmigung nicht zulässig. 

b) Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich von Gesteinen der Meißner-Formation. Verkarstungserscheinungen 
(offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind nicht auszuschließen. Bei 
etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten 
(z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit 
des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei Antreffen 
verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) werden 
objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch 
ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

c) Das Plangebiet liegt innerhalb der Wasserschutzzone IIIA (weiterer Zustrombereich) des 
fachtechnisch abgegrenzten Wasserschutzgebietes "Neudenau-Siglingen-Wert und 
untere Au" (LUBW-Nr. 125.220). Die in den entsprechenden Rechtsverordnungen 
enthaltenen Schutzbestimmungen sind einzuhalten. 

d) Im Bereich des Plangebites kann, insbesondere bei Hochwasserereignissen im 
Talbereich der Jagst, hochstehendes Grundwasser mit kleinen Flurabständen nicht 
ausgeschlossen werden. 

e) Grundwasserableitungen - auch über das öffentliche Abwassernetz - sind unzulässig. 
Grundwassererschließungen sind der Wasserbehörde unverzüglich anzuzeigen. 
Beabsichtigte Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund 
mit Grundwasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind rechtzeitig vor deren 
Ausführung anzuzeigen. Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser 
erschlossen, so sind die Arbeiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich 
einzustellen und das Landratsamt als untere Wasserbehörde zu benachrichtigen (§ 43 (1) 
und (6) WG). 

f) Teile des Plangebiets werden bei einem Extremhochwasser der Jagst überschwemmt. 
Diese Teile liegen somit in einem Risikogebiet. Zum Schutz von Leben und Gesundheit 
und die Vermeidung erheblicher Sachschäden wird eine hochwasserangepasste 
Bauweise empfohlen. 

g) Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutzes wird hingewiesen. 
 Die einschlägigen Richtlinien, Verordnungen und Regelwerke sind zu beachten. 

h) Mutterboden, der bei den Baumaßnahmen anfällt, ist gesondert von tieferen 
Bodenschichten abzuheben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem 
Zustand zu erhalten und zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe 
§ 202 BauGB). Notwendige Bodenarbeiten sind schonend und unter sorgfältiger 
Trennung von Mutterboden und Unterboden durchzuführen. Bodenverdichtungen sind 
grundsätzlich zu vermeiden. Entstandene Bodenverdichtungen sind nach Abschluss der 
Bautätigkeit aufzulockern. Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der 
Bodenfunktionen nach § 1 BBodSchG gewährleisten. 

i) Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen 
(insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe Z.B. durch 
Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu 
Immissionen an benachbarter Bebauung führen können. 
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j) Beleuchtungsanlagen von Parkplätzen, Wegen, Werbung und dergleichen, sind blendfrei 
zum Bahnbetriebsgelände hin zu gestalten. Sie sind in ihrer Farbgebung und 
Strahlrichtung so anzuordnen, dass jegliche Signalverwechslung und Blendwirkung 
ausgeschlossen ist. Sollte sich nach der Inbetriebnahme eine Blendung herausstellen, so 
sind vom Bauherrn entsprechende Abschirmungen anzubringen.  

k) Bei Planungen und Baumaßnahmen im Umfeld der Bahnlinie ist die Deutsche Bahn AG 
frühzeitig zu beteiligen, da hier bei der Bauausführung ggf. Bedingungen zur sicheren 
Durchführung des Bau- sowie Bahnbetriebes zu beachten sind. Dies gilt sowohl für eine 
Beteiligung als Angrenzer sowie im Rahmen einer Fachanhörung gemäß 
Landesbauordnung Baden-Württemberg als auch für genehmigungsfreie Bauvorhaben, 
bei denen die Beteiligung direkt durch den Bauherrn zu erfolgen hat. Da auch bahneigene 
Kabel und Leitungen außerhalb von Bahngelände verlegt sein können, ist rechtzeitig vor 
Beginn der Maßnahme eine Kabel- und Leitungsprüfung durchzuführen. 

 

 

 

2. Örtliche Bauvorschriften 
für den Geltungsbereich des Bebauungsplans „PV Hinter der 
Zehntscheuer“: 

2.1 Äußere Gestaltung (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

Dachform und Dachneigung entsprechend Planeintrag. Die Dächer sind extensiv zu 
begrünen. 

2.2 Einfriedungen (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

Einfriedungen sind als maximal 2,5 m hohe Maschendraht- oder Stahlgitterzäune zu 
gestalten, die im Höhenbereich bis 20 cm über dem Boden Kleinsäugetiere in ihrer 
Bewegungsfreiheit nicht behindern dürfen (Durchschlupf). Von Fußwegen und Feldwegen ist 
mit festen Einfriedigungen ein Grenzabstand von mindestens 0,5 m einzuhalten. 

 


